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Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, 25 Ausfertigungen seiner 
(ergänzten) Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über militärische 
Munitionslager zu übermitteln. 

1. März 1995 

Für den Bundesminister: 
LV. M a n  q u e t 
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. 'R.E P UB (IK Ö 5 TE RA.EI C'H 
BU N 0 E S M IN IST ER IU M' FÜ R JUS. TI Z 

. 825.159/4-111/1995 ,,/ J 
GZ 

An das . .I 

, ' 
. Museurnstraße 7 . 

, " A-1070 Wien
' 

· Briefanschrift '. . 

! . 

. . : . 

A-1016 Wien, Postfach 63 .. 

Bundesministerium für Lande's-,' 
verteidigung 

\ Telefon. . Telefax , . 
· 02221�2 152-0* . ' �, 022215'2 152/727 

. .  ' . '-. ' , , . Fernschreiber . Teletex ., 
.13J264 jusrni:a 3222548 = binjust . 

. ' Dämpfsohiffgasse'2: 
, 1033' Wi e n ' 

, . ' 

En�ur(e.ines Munitionslagerges�tz�s; .. 
GZ 1 0 .. Ö49/0002�1 ,9/f94: . .! 

, " 

, ': . 
Sachbearbeiter 

· Klappe (DW) . , 

.'. 

- . : 

• • , • � " , • . -
• I 

' • . ' Zum Entwurf ein'es Bundesgesetzes übermilitä,rische Muriitionslager beehrt 
sich .das Bundesministe�i�rh für Justiz nach fernmündlicher Rücksprache mi� Herrn ' 
Mag. 'GROSSB'IES, wie folgt(ergänzend) SteilUng zu nehmen: 

I .. ' . ' ,, ' " -' • - j • ' 

. Zu §"1,3 Abs� 2: 

I ,' I ' 

.. ,. . 

Nach dem 'WortlautdesAbs: 2 könnte eiriNachteiL der erst nach der: . ,' . '. , " . 
' \ . . , - . 

. 'gerichtlichen:Gelte'ndmat,hlmg eines.Anspruchs aufEntschädigung erkennbar�wird". ", 

, frü�estens ei�' Jahr 'ab 'g'erichtlicher Geltendm�ChUngangesproch�n werden:'Oie's " 
. 

' I, . 
" 

" , ,' . ' ,' ' .  ' . \ '  • •  I . '  

würde strenggenömr:nen Ciuch bedeuten, daß - entgegen allgemeinen· ' ' 
i / . . (a:ußerstreit-)ve.rf�hr�Dsrechtlichen ,Grundsätzen -jene Na,chteile,.die noch während I 

eines in erster lristan:z anhängigen Verfahrens eing�treten sind, zur" ... . r /' " 
• 

Entschädigung'sbemessung (im noch anhängigen Verfahren) nichfmehr heJangezogen' 
we�rden·können.'Ein solches (Auslegung$")' Ergebnis' so'llte �e�� reden werden. ' • . , ' t ' '. . • • • . . '. 

i , 

., . 
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, i, 

Zu § 1.5 Abs. 2: .. 
'1 " , . 

" ,  , ' 

1, 

Im geltenden Bu�desgesetz über militärische Muniiionslc;iger hei ßt es im § 18 .' 
. '", Abs; 3 ','Zur Feststellung derEntschädigung i:st j�nes �ezirksgericht zuständig,' 'in 

". 

"dessen
' 
Sp(engel das militärische'Munitionslager 'errichtet wird beziehung�weise 

. . . 

. gelegen ist.", 
" - ,' , �, : . 

, . . ., . , 
Der erste Satz' der in Red�stehenden' Bestimmurg des vorliegehden"Entwurfs 

hat nur noch folgenden Wortlaut: 
"
' Zustä'ndig'�s Bezirksgeri

'
ch

'
t 'naph §13 Abs. 2 ist. ; 

, ' ., , . . '
. 

" ,.' '. ''-. ' ./" 
\ ,' , ' , 

' . : ' ' "  '-, 
\ . 

,' . ' 
, ,jenes Gericht; in desse� Sprengel das militärische Munitionslager errichtet wird:" ': .. ' 

'
" Warum di�We

'
ndu�gnbe;iehuf;lgswei�e gelege� i's�" entf�lIen ,80'11 .. ist 'nichfeinsichtig; , . ' . - ,' ' . ' 

' a�ch in'den E"rläljterungen wird hiezunichts gesagt.; , 
, 

' . , " 
. " , , 

· Ein Entschädigungsbegehre�"wird'zwar seh'roft,mit,einer Erricht�ng eines 

, " 

t , , ' ; 

, " . 
" 

i" 

. . . 

, 'militärischen ,M'unitionslagers. ei nhergehen. Denrloch darf nic�t' übersehen w,erden; daß' .. 
auch die räumliche 'Erweiterung:eines bereits be.sJehenden Munitionslagers (§ 1 

" Abs. 1) aber au�h eine'La'ger�ng von �LmÜion mit höheter' Sprengkraft',zu �iner . 
"' . " , ' ,  

" 
, 

" 
"

"

, 
.... /., ' 

. ', ' , ' . . ' 
, Ausdebnurig des, Gefährdullgsbereichs (§ 3 Abs, 1) und zu einer Abänd�rung der, , 

· , . " ,  I ' , ,: ' . 
• , 

. , ' 
Verordnung üben den' Gefährdun,gsbereiCh' (§ '6 Abs. 5) 'führen kann; auch in sOlchen 
Fälle� werden, bei Eintrete:n verrriögensre.chtlichen Nachteil� Entschädigungsansprüche •. 
'nach § '12 ?Us

'te'Hen
'
:. .. 

" ,  .... . , 

. ' I 

· Dfe:Beibehaltung,der WeQbung "beziehungs�eise'gelegen isc
' 
scheint"sohin' 

angezeigt. Eine GerichtssJahdsregelung, die :riur auf einen Teil'd
'
sr sich aus dem 

, yorlie'gend'en Geset
'
4 erg�be�den Entschädigungsansprüche B'edacht �immt,wäre • • , ', . ' ' . " , , ' .. , I ' 

soh'in zu eng. ',' .' .. ' 
, , I  ; 

Zu § 16':" 

, " ,  
Im Sinne einer Vermeidung von primärenF,r�iheitsstrafen im 

,. '. ' . \ ,.' 
. ' " '

.
,

' . " , , ' . Verwaltun�sstr�frecht.(§11 VStG) sollte dieUm: Entwurf vorgesehene Möglichkeit, -
alterrlativzu b;w, ku�ulativ neb'e.n einer Geldstrafe eine i=reiheitsstr�f� zu ve�härigen, 

, , entfalle'n. Zwar entsprichtdieseRegelung 'gelte'�de� Recht, doch s� 11 n'ach dE/n 
' 

" . . . . ' � ,  '\ , ' 

/. " 

., 

. . -. ,,) , 

' ; 1 . \ I fF", 

,' : /' 

. , 

"
, J 
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I '  

, J 

·.1, 3, 

Legistischen Richt!ipien de�-'Bu�d
'
eskanzleraintes eine Nbvellierung stets auch

' 
zum

, I ,. • ' • 

Anlaß ge�6mrpen \V�rden, f7legelUngen z'u üb,erdenken bzw." abzuändern, 'dre' nicht ,' 
m�hr dem heutige'n Re'chtstarida�d e�tsp rech�n'. " NaCh 'j�tzigem Y:erständni 's .ist aber ' 

'eine'Freiheitsstrafe nl:J�vbrzusehen; wenn mit anderen,Mitteln, insbesondere der 
verhängung �

'
j'ner Geldst rafe ,' nicht (mehr)d�� Auslangengefunde'nwerden kann. 

(Hinweise dafür lass�n sich im vorliegendGrlfali freilich,n
'
icht erkennen).Qieser' " 

Ans icht trag�n im 'übrigen auch die Erlä:uterungen d�rRV 'einer
' 
VStG .. -'N��elle 1987, 

. 
. � /'- ' , 

" "SGBI. 516, Rechnung, die. als z'entrales strafpolitisches'Ziel 'd,er Novelle zum Ausdrück " ' : 

bringen,'daßdie Verh
'
ängung

'
von primären ,Freiheitsstrafe� möglichst vermiede'n, ' , " ,-.. .. . " , ' 

werden soll. (133 BlgNR XVII. G�,). ' , 
, Abge�ehen'davbn ersc'he'[nJ c;iuch das Verhältnis der anged ro hten 'Geldst��fe ', , ' ," . " ' . ' . ', , ' . 

. ,,' 
:tu(angßdrohten Freiheitsstrafe nicht ausg

'
ewögen. Die höchstzulässige,Gelc;jstrafe'von' \,,' 

30 000 S 'ist �uCh fürden Bereich de� verw�ltungs�trafrechts vergleichsvvei�e riiedrig, 
, an,gesetzt. Sie �ar in diese r Hötie-scho� im! § 2'2 des Bundesgesetzes vom 

'31'. Mai, 
" 

1'967- 6b�r mi li 'tärische: Munitions i'age r vorgesehen
' 
Und ist seit��m �iCht ' vciIÖ�is iert o�er' 

• " / , ' • > • • \ • , 

'gar erhöht worden': Wen'n dem gegenüber eine primäre, Freiheitsstrafe von sechs ' .. . " ' . ' ; .' , 
Wochen vorg'esehen ist; womit die 'nach § 12 , Abs. 1 letzter Sat� VStG für das 

,.ve0altungSstrafrecht�ulä.SSi9� ,HöCh�tdauer einer Freiheitssträ.f� aUS�eSGhöpti wi'rd; , 
sei ist dies wohl zUrTiindest aus der Sicht heutig�r St rafrechtspolitik als - . " ' ,'. . , 
WertUngswiderspruch',anzuse�en. Es wird daher angeregt,'die Androhung einer 

"Freiheitsstrc;ife. überhaupt entfallen zu lassen oder zumindest das Verhält nis de r . .  " , . ' , , . 
Strafarten zu überdenken, etw�'durCh pie AufWertung der a�gedrohten Geldstrafe ' . , , . , '" � .' 

' , 
enfspreche�d der' Geldentwertung seit 1967 oder durch Her,absetzLi'n'gder ' i') . 

',' . : 

, " 
-" '

. 
" \' 

' .. 
. ", ', ' '. \' " 

Höchstdauer der Freiheitsstrafe (etwa auf zwei Wqche.ri -§ 12 Abs. 1 Zweiter S�tz 
VStG). 

(�, 
.

. �.� ....... . \... ... ".. ' 

'''' . . , , 
, . 

1. März,1995, 
Für den Bundesminister: ' 

i.V. Ma n qu 8t 

, " 

,'. , 

\ '  ' 

" j'< ' 
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